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GemaB § 83 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) geandert worden ist, wird
hiermit der ,Zeitplan und das Arbeitsprogramm zur Erstellung des dritten Bewirtschaftungsplans
2022-2027 fur die nordrhein-westfalischen Anteile der Flussgebietseinheiten Rhein, Weser, Ems
und Maas - Information und Anhérung der Offentlichkeit” &ffentlich bekanntgemacht. Die nach-
folgende Tabelle enthalt die maBgebenden Planungsschritte und Fristen fiir die Aufstellung des

Bewirtschaftungsplans.

2018-2021 Fortsetzung der Umsetzung des MaBnahmenprogramms im 2. Bewirt-
schaftungszyklus

2019 Aktualisierung der Zustandsbewertung der Wasserkdrper und Fortschrei-
bung der Bestandsaufnahme fir den 3. Bewirtschaftungszyklus

2019 Zusammenstellung der wichtigen Fragen der Gewasserbewirtschaftung

fur die Periode 2022-2027

Spatestens am
22. Dezember
2019

Veroffentlichung der wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen
2022-2027 fur die nordrhein-westfalischen Anteile der Flussgebietsein-
heiten Rhein, Weser, Ems und Maas

22. Juni 2020 Ende der Stellungnahmefrist fir die
Wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen”
2019-2020 Aktualisierung und Fortschreibung des Bewirtschaftungsplans und des

MaBnahmenprogramms 2022-2027 fiir die nordrhein-westfalischen An-
teile der Flussgebietseinheiten Rhein, Weser, Ems und Maas

Spatestens am
22. Dezember
2020

Veroffentlichung des Entwurfs des 3. Bewirtschaftungsplans 2022-2027
fur die nordrhein-westfalischen Anteile der Flussgebietseinheiten Rhein,
Weser, Ems und Maas

22. Juni 2021

Ende der Stellungnahmefrist zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,

Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf




22. Dezember Veroffentlichung des 3. Bewirtschaftungsplans 2022-2027 fur die nord-
2021 rhein-westfalischen Anteile der Flussgebietseinheiten Rhein, Weser, Ems
und Maas und des zugehdrigen MaBnahmenprogramms

Die Information und Beteiligung der Offentlichkeit ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Umset-
zung der WRRL. Besonders zu nennen in diesem Zusammenhang sind

a. der Zugang zu Hintergrunddaten und -dokumenten, welche fir die Erstellung der Bewirtschaf-
tungsplane herangezogen wurden,

b. das dreistufige Anhérungsverfahren zur Aufstellung der Bewirtschaftungsplane,

c. sowie die aktive Information und Beteiligung interessierter Stellen.

d. Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung in Nordrhein-Westfalen werden in den verschiede-
nen Arbeitsphasen Vertreter aller Interessensgruppen im Rahmen von Informationsveranstaltun-
gen, Gewasserkonferenzen, Gebietsforen oder runden Tischen in die Entscheidungs- und Ab-
stimmungsprozesse einbezogen und aktiv beteiligt.

Die Anhorung der Offentlichkeit unterteilt sich in drei Phasen, welche die Uberpriifung und Ak-
tualisierung der Bewirtschaftungsplane begleiten. Sie beginnt spatestens drei Jahre vor Beginn
des Zeitraumes, auf den sich die Bewirtschaftungsplane beziehen. Jeweils bis sechs Monate
nach Vero6ffentlichung des aktuellen Anhérungsdokuments kénnen Stellungnahmen dazu abge-
geben werden.

Erste Phase - Zeitplan und Arbeitsprogramm (22. Dezember 2018 - 22. Juni 2019)

In der ersten Phase erfolgt die Anhérung zu Zeitplan und Arbeitsprogramm fiir die Uberpriifung
und Aktualisierung der Bewirtschaftungsplane — also zu dem hier vorliegenden Dokument. Mit
dem Zeitplan und dem Arbeitsprogramm werden die notwendigen Schritte bis zur Aufstellung
der Bewirtschaftungsplane veranschaulicht. Die Stellungnahmen kénnen bis zum 22. Juni 2019
abgeben werden.

Zweite Phase - Wichtige Fragen der Gewasserbewirtschaftung (22. Dezember 2019 - 22. Juni
2020)

In der zweiten Phase wird der vorldufige Uberblick tiber die fiir Nordrhein-Westfalen festgestell-
ten wichtigen Fragen der Gewasserbewirtschaftung angehort. Damit wird verdeutlicht, welche
fachlichen Schwerpunkte bei der Aufstellung der Bewirtschaftungsplane gesetzt werden. Die
Anhorung endet am 22. Juni 2020.
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Dritte Phase - Entwurf der aktualisierten Bewirtschaftungsplane (22. Dezember 2020 - 22.
Juni 2021)

Die wohl wichtigste und aussagekraftigste dritte Anhdérungsphase beginnt am 22. Dezember
2020 und endet am 22. Juni 2021. Bis dahin kdnnen die Entwiirfe der aktualisierten Bewirtschaf-
tungsplane eingesehen und eine Stellungnahme abgegeben werden. Im Bewirtschaftungsplan
sind alle relevanten Informationen Uber den Zustand der Gewasser und Grundwasserkorper in
Nordrhein-Westfalen, die zugrunde liegenden Belastungsfaktoren und die notwendigen MaB-
nahmen zur Erreichung des guten okologischen Zustands/des guten dkologischen Potenzials
zusammengefasst. Erganzt wird der Bewirtschaftungsplan durch Hintergrunddokumente, die
vertieft Uber einzelne Themen oder Handlungsbereiche informieren.

Auf der Internetseite www.flussgebiete.nrw.de werden laufend Informationen Uiber die oben dar-
gestellten Arbeitsschritte, die Bewirtschaftungsplanung, tiber Termine zur Offentlichkeitsbeteili-
gung, sowie den Stand der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Nordrhein-Westfalen zur
Verfligung gestellt. Die hier dargestellten Informationen zum Zeitplan und Arbeitsprogramm fin-
den Sie auch unter www.flussgebiete.nrw.de/ZAP-WRRL.

lhre Stellunghahme

Innerhalb von sechs Monaten nach der Verdéffentlichung kann zu diesem Zeitplan und Arbeits-
programm gegeniber dem Ministerium flir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz Stellung genommen werden. Stellungnahmen sind in schriftlicher Form abzugeben. Das
kann per Post, E-Mail, Telefax oder zur Niederschrift erfolgen. Ihre Stellungnahme richten Sie
bitte an die folgende Adresse:

Ministerium fur Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

- Stellungnahme Wasserrahmenrichtlinie -

40190 Dusseldorf

Fax: 0211/4566-388

oder per E-Mail: poststelle@mulnv.nrw.de

Alle eingehenden Stellungnahmen werden ausgewertet und soweit moglich im weiteren Arbeits-
und Planungsprozess bericksichtigt. Im Anschluss an die erste und zweite Anhdrungsphase
wird eine zusammenfassende Dokumentation zu den eingegangenen Fragen beziehungsweise
Anregungen und ihrer Berlcksichtigung veréffentlicht werden, der Umgang mit den Stellungnah-
men im Rahmen der dritten Anhérungsphase wird im Bewirtschaftungsplan (Kapitel 9) selbst
dargestellt.
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In der jetzigen ersten Stufe des Anhdrungsverfahrens ist Ihre Meinung zu dem Zeitplan und das
Arbeitsprogramm zur Erarbeitung des dritten Bewirtschaftungsplans fir Nordrhein-Westfalen
gefragt. Informationen lber die nachfolgenden Anhdrungsphasen zu den wichtigen Wasserbe-
wirtschaftungsfragen (Veroffentlichung Dezember 2019) und zum Entwurf des Bewirtschaf-
tungsplans 2021 (Veréffentlichung Dezember 2020) werden rechtzeitig bekannt gegeben.

- MBI. NRW. 2018 S. 701

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2018-30

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in NRW Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des dritten Bewirtschaftungsplans 2022-2027 für die nordrhein-westfälischen Anteile der Flussgebietseinheiten Rhein, Weser, Ems und Maas Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 


